
Schwerwiegend fehlerhafter Gerichtsbeschluss

GDL: Umkleide- und Rüstzeiten  
gehören in den Dienstplan
Das Hessische Landesarbeitsgericht hat am 18. Juli 2016 geurteilt 
(Az.: 16 TaBV 1/16) – nun stimmt nichts mehr, am allerwenigsten 
der Beschluss des Landesarbeitsgerichts: 

Von vorne: Betriebsräte sollen 
mitbestimmen, unter anderem 
über Beginn und Ende der täg-
lichen Arbeitszeit einschließ-
lich der Pausen sowie die Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage. Also 
obliegt es den Betriebsräten in 
den 17 Wahlbetrieben der DB 
Fernverkehr AG, quartalsweise 
über Schicht- und Einsatzpläne, 
die mit dem hübsch mädchen-
haft benannten EDV-System 
„Carmen“ erstellt werden, mit-
zubestimmen und hierbei die 
Interessen und Anliegen ihrer 
Kollegen vor Ort zu berücksich-
tigen. Das ist ein aufwändiges 
Unterfangen, für das von den 
Betriebsräten spezialisierte 
Ausschüsse und Arbeitsgrup-
pen mit hoher Kompetenz 
 eingerichtet wurden, die sich 
laufend mit der Planung be-
schäftigen. Die hier geschaffe-
ne Infrastruktur funktioniert 
seit Jahren. Wenn sich Be-
triebsrat und Arbeitgeber nicht 
einigen können, kann eine Eini-
gungsstelle angerufen werden, 
die meist durchaus erfolgreich 
versucht, eine Verständigung 
herzustellen.

Örtlicher Betriebsrat  
am Katzentisch

Ein Streitpunkt, über den 
 allerdings bisher keine Ver-
ständigung herzustellen ist, ist 
die Berücksichtigung von Um-
kleide- und Rüstzeiten bereits 
in der Dienstplanung. Die Ar-
beitgeberseite weigert sich, 
realistische Umkleide- und 
Rüstzeiten in die Dienstpläne 
aufzunehmen, denn dies wür-
de unter anderem dazu führen, 
dass zu viele lange Dienste in 

den Dienstplänen auftauchen 
würden und somit wäre der 
Verstoß gegen tarifliche Rege-
lungen offenbar. Außerdem 
will die DB, trotz einer Vielzahl 
gerichtlicher Entscheidungen, 
nicht einsehen, dass sie diese 
Zeiten als Arbeitszeit bezahlen 
muss. Sie wehrt sich dagegen 
mit Händen und Füßen und 
ganz viel Ignoranz. Also ertei-
len Betriebsräte, insbesondere 
solche mit GDL-Mehrheit, kei-
ne Zustimmung. Nun wird es 
ihnen aber verwehrt, selbst die 
Einigungsstelle anzurufen. 
Stattdessen gibt es aufgrund 
einer Gesamtbetriebsvereinba-
rung zwischen Gesamtbe-
triebsrat und dem Arbeitgeber 
eine sogenannte „Einigungs-
stelle Carmen“. Kommt auf der 
Ebene des Wahlbetriebes eine 
Verständigung nicht zustande, 
wird diese Einigungsstelle sei-
tens des Gesamtbetriebsrats/ 
Arbeitgebers angerufen. Be-
setzt ist die Einigungsstelle mit 
Mitgliedern des Gesamtbe-
triebsrats und des Arbeitge-
bers auf Unternehmensebene. 
Der örtliche Betriebsrat wird 
allenfalls noch am Katzentisch 
mit Gaststatus zeitweise zuge-
lassen, Anfang August flog er 
dann ganz raus.

Das Betriebsverfassungsrecht 
sieht eine solche Konstruktion 
nicht vor: Der Gesamtbe-
triebsrat ist den örtlichen Be-
triebsräten nicht übergeord-
net. Der Gesamtbetriebsrat ist 
nur zuständig für die Behand-
lung von Angelegenheiten, die 
das Gesamtunternehmen 
oder mehrere Betriebe betref-
fen und die nicht durch die 
einzelnen Betriebsräte inner-

halb ihrer Betriebe geregelt 
werden können. Die konkrete 
Leistungszuteilung erfolgt 
zentral auf die einzelnen 
Wahlbetriebe. Hinsichtlich 
dieser zentralen Leistungszu-
teilung könnte man ein Betei-
ligungsrecht des Gesamtbe-
triebsrats annehmen, nicht 
aber bei der Erstellung von 
Schicht- und Einsatzpläne auf-
grund der den Wahlbetrieben 
zugewiesenen Aufgaben und 
Leistungen, die im jeweiligen 
Zeitraum zu erbringen sind. 
Hierüber wird vor Ort ent-
schieden, sodass auch nur der 
ört liche Betriebsrat für die 
 Ausübung der Mitbestim -
mung zuständig – und kom-
petent – ist.

Die rechtswidrige Handhabung 
des Unternehmens in trautem 
Zusammenwirken mit dem Ge-
samtbetriebsrat hat einige Be-
triebsräte mit GDL-Mehrheit, 
initiiert vom Wahlbetrieb F.I. 7 
(Berlin/Stralsund), veranlasst, 
gerichtliche Hilfe zur Durchset-
zung ihres Mitbestimmungs-
rechts bis hin zur Einigungs-
stelle zu suchen. Und sie 
bekamen Recht:

Das Recht auf der  
einen Seite 

1.  Landesarbeitsgericht stellte 
fest, dass die Regelungen zur 
Anrufung der Einigungsstelle 
Carmen und deren (zentrale) 
Besetzung auf Arbeitgeber-
seite sowie durch den Ge-
samtbetriebsrat  unwirksam 
sind. Das ist richtig und es ist 
auch konsequent, dass das 
Landesarbeitsgericht gerade 
nicht die Regelungen für 

 unwirksam erklärt, in denen 
festgelegt ist, wie die ört-
lichen Betriebsräte bei der 
Schicht- und Einsatzplanung 
zu beteiligen sind. Sie gelten 
somit weiter und man muss 
damit auch annehmen, dass 
den örtlichen Betriebsräten 
eben ein Mitbestimmungs-
recht zusteht, sonst wären 
sie nicht zu beteiligen.

2.  Das Landesarbeitsgericht 
steigerte seine richtige Er-
kenntnis über das Mitbe-
stimmungsrecht der örtli-
chen Betriebsräte durchaus 
noch, indem es konsequent 
dem Arbeitgeber aufgibt,  
es bei Meidung eines Ord-
nungsgeldes von bis zu 
10 000 Euro für jeden Fall 
der Zuwiderhandlung zu un-
terlassen, im Falle der Ableh-
nung der Einsatzpläne durch 
den örtlichen Betriebsrat die 
Einigungsstelle (Carmen), an 
der der örtliche Betriebsrat 
nicht beteiligt ist, anzurufen 
oder sich an dieser Eini-
gungsstelle zu beteiligen. 
Eine solche Unterlassungs-
verfügung kann nur erfol-
gen, wenn der örtliche Be-
triebsrat ein gesetzliches 
Mitbestimmungsrecht hat. 

3.  Und plötzlich kehrt sich alles 
in das Gegenteil: Auf Antrag 
der Arbeitgeberseite stellt 
nunmehr das Landesarbeits-
gericht fest, dem Gesamtbe-
triebsrat stehe die Zustän-
digkeit für die Schicht- und 
Einsatzplanung für Bordper-
sonal und Triebfahrzeugfüh-
rer zu. Man reibt sich ver-
wundert die Augen und 
fragt sich: Was denn nun?  

Die DB weigert sich, realistische Umkleide- und 
Rüstzeiten in die Dienstpläne aufzunehmen.
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Es kann nur entweder der 
örtliche Betriebsrat oder der 
Gesamtbetriebsrat das Mit-
bestimmungsrecht wahr-
nehmen, beide gemeinsam, 
hintereinander, übereinan-
der, durcheinander – das 
kann nicht sein. Das Gericht 
widerspricht sich offenkun-
dig und schwerwiegend. 

Rechtsfehler auf der  
anderen Seite 

Es liegt ganz offenkundig ein 
Rechtsfehler vor. Das Landesar-
beitsgericht hat den DB-Fern-
verkehr und seine Organisation 
ersichtlich nicht verstanden 
und, was schlimmer ist, auch 
nicht bemerkt, wie unauflös-
bar widersprüchlich seine Ent-
scheidung ist. Nun können 
auch Richter irren und Fehler 
machen. Meist kann das korri-
giert werden. Nur, über einem 
Landesarbeitsgericht schwebt 

der blaue Himmel der Rechts-
kraft, man kann also kein 
Rechtsmittel einlegen und die 
Entscheidung durch das Bun-
desarbeitsgericht überprüfen 
lassen, wenn das Landesar-
beitsgericht nicht das Rechts-
mittel zulässt. Die meisten 
Menschen haben verständli-
cherweise Probleme damit, 
ihre Entscheidung durch höhe-
re Instanzen überprüfen, wo-
möglich hart kritisieren und 
ändern zu lassen. So kann es 
auch Richtern gehen. Das Hes-
sische Landesarbeitsgericht 
hat Rechtsbeschwerde gegen 
die Entscheidung nicht zuge-
lassen. Dabei drängt es sich 
 geradezu auf, dass die Ent-
scheidung grundsätzliche 
 Bedeutung, bezogen auf den 
gesamten Fernverkehr in 
Deutschland, hat und ersicht-
lich hat das Landesarbeitsge-
richt wichtigen Vortrag der Be-
teiligten insbesondere zur 

Leistungszuteilung nicht be-
rücksichtigt, vielleicht auch 
nicht verstanden – damit wur-
de das verfassungsrechtlich ge-
schützte rechtliche Gehör ver-
letzt. Das Gericht musste aber 
auch schon spüren, dass von 
ihm hier nicht nur eingefahre-
ne Strukturen, sondern zentra-
le Mitbestimmungsrechte ge-
purzelt wurden und diese letzt- 
lich kopfüber liegen blieben.

Mitbestimmung 
 konsequent verteidigen

Niemand hat mit dieser Ent-
scheidung gewonnen, alle ha-
ben verloren. Das Mitbestim-
mungsrecht kann eigentlich 
nicht mehr gehandhabt wer-
den, ohne dass es durch den 
dafür allein zuständigen Ge-
setzgeber abgeschafft wor-
den wäre. Wir stehen vor 
 einer geradezu bizarren 
 Situation. Trotzdem: Die 

 Betriebsräte muss man er-
muntern, ihr Mitbestim-
mungsrecht konsequent zu 
verteidigen und wahrzuneh-
men. Sie sollten hierfür alle 
rechtlichen Schritte auszu-
schöpfen versuchen. Es geht 
schließlich um die Arbeits-
zeitgestaltung von Bordper-
sonal und Triebfahrzeugfüh-
rern. Die Interessen der 
Kollegen vor Ort hierbei las-
sen sich nicht zentral und auf 
 Distanz ausreichend berück-
sichtigen. Und die Betriebs-
räte haben die gerichtliche 
Auseinandersetzung nicht ge-
führt, damit Unternehmen 
und Gesamtbetriebsrat ein-
fach so tun, als wäre nichts 
geschehen und eine Fortset-
zung ihrer als rechtswidrig 
erkannten Verfahrenspraxis 
ausmauscheln.

 R. G.

Aktuelle Urteile
Mieterin mit Recht auf Lift 

 Die Eigentümerin eines Mietshauses darf 
den alten Aufzug nicht wegen sicherheits-
technischer Mängel stilllegen oder ganz aus-
bauen, anstatt die Mängel zu beheben, 
wenn der Lift zum vertraglich vereinbarten 
Zustand der Mietsache gehört.

Eine 82-jährige schwerbehinderte Mieterin, die seit 1976 im 
4. Stock des Mietshauses lebt und ohne Personenaufzug die 
Wohnung nicht mehr verlassen kann, hat Anspruch auf einen 
Lift, weil er schon bei ihrem Einzug vorhanden war. Damit ist 
er Bestandteil der vereinbarten Ausstattung der Mietsache.

Urteil des Amtsgerichts München vom 29. September 2015 – 
425 C11160/15, onlineurteile.de
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